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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2023/22/0145 

Rechtssatz 

Die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels ist nicht von seiner Erteilung (VwGH 22.2.2018, Ra 
2017/22/0156) und die Erteilung eines Aufenthaltstitels "Rot-Weiß-Rot - Karte plus" im Verfahren 
gemäß § 28 Abs. 1 NAG 2005 nicht von der Rückstufung des Aufenthaltstitels "Daueraufenthalt - EU" 
und folglich auch nicht von dem Abspruch über den Verlängerungsantrag des Fremden zu trennen 
(VwGH 31.3.2008, 2007/21/0533; Zweck des § 28 Abs. 1 NAG 2005 ist, einem Drittstaatsangehörigen 
das Aufenthaltsrecht nicht gänzlich zu nehmen, sondern ihn lediglich seines privilegierten 
unionsrechtlichen Status als unbefristet Niederlassungsberechtigter mit Daueraufenthalt zu entkleiden; 
ihm kommt trotz Entziehung dieses Daueraufenthaltsrechts in Zukunft ein befristetes Aufenthaltsrecht 
zu). 
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